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I n der neuen Herbst-Ausgabe des EFM Journals erwarten Sie wieder in-
teressante Themen und hilfreiche Informationen rund um Ihren persön-
lichen und unternehmerischen Versicherungsschutz.

Unsere Franchiseunternehmer zeigen einmal mehr, wie stark nachhaltige 
Partnerschaften sein können: Auf Seite 3 lesen Sie, wie sich LANGJÄHRIGE 
ZUSAMMENARBEIT UND GARANTIERTE NACHFOLGE über Generationen 
hinweg bewähren.

Für junge Familien wird es auf den Seiten 4 und 5 besonders interessant: 
Dort erfahren Sie, welche VERSICHERUNGEN Ihr Kind VOM ERSTEN LE-
BENSTAG an wirklich braucht. Ob Unfall, Krankheit, Freizeitrisiken oder 
rechtliche Herausforderungen – wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Familie 
bestmöglich absichern.

Auf Seite 6 stehen UNTERNEHMER im Fokus. Von Cyberangriffen bis zur 
Betriebsunterbrechung – wir beleuchten, wie Sie Ihr Unternehmen umfas-
send schützen können und worauf es bei individueller Risikoanalyse und 
regelmäßiger Vertragsprüfung wirklich ankommt.

Der KLIENTENANWALT widmet sich in dieser Ausgabe dem Thema 
HELMPFLICHT FÜR E-SCOOTER.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. Genießen Sie den Herbst!

Wilhelm Brandstetter 
Vorstandsvorsitzender  
EFM Versicherungsmakler AG

Peter Schernthaner 
Vorstand 
EFM Versicherungsmakler AG

Philip Barwinek 
Vorstand 
EFM Versicherungsmakler AG
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D ie EFM Versicherungsmakler AG blickt 
auf ein beeindruckendes Jahr zurück: 
Sieben neue Unternehmer haben sich 

unserer Gemeinschaft angeschlossen und 
über 50 Betriebe wurden erfolgreich über-
nommen – ein kraftvolles Signal für die Stärke 
unseres Franchise-Modells. Damit festigt die 
EFM ihre Position als Marktführer in der unge-
bundenen Versicherungsberatung.

Für Sie bedeutet das: Ganz gleich, wo Sie 
wohnen, es gibt immer einen persönlichen 
EFM Ansprechpartner in Ihrer Nähe, der Ihre 
Situation kennt, Sie individuell berät und 
Ihnen im Ernstfall schnell zur Seite steht. 
Gleichzeitig profi tieren Sie vom gesamten 
Wissen und der Erfahrung unseres großen 
Netzwerks. 

Objektivität als Erfolgsfaktor
Unsere wichtigste Stärke ist unsere Unab-
hängigkeit. Wir arbeiten nicht im Auftrag 
großer Fondsgesellschaften mit Skalenef-
fekt. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, 
die häufi g Forward Deals mit dem Ziel des 
Kaufens, Poolens und Weiterverkaufens 
tätigen, setzt die EFM auf langfristige Part-
nerschaften und hohe Beratungsqualitäts-
standards. Wir legen größten Wert auf eine 

persönliche, vertrauensvolle Zusammenar-
beit über viele Jahre hinweg.

„Wir sind stolz darauf, unseren Franchiseun-
ternehmern eine stabile und verlässliche 
Grundlage zu bieten, die über Generationen 
hinweg Bestand hat“, sagt Josef Graf, Grün-
der und Aufsichtsratsvorsitzender. „Die EFM 
garantiert nicht nur eine nachhaltige Nach-
folge, sondern auch eine enge Zusammenar-
beit, die auf Vertrauen und Qualität basiert.“

19 Partner feiern über 20-jäh-
riges Jubiläum
Seit über 30 Jahren beraten wir Menschen 
zuverlässig in allen Versicherungsfragen 
– vom ersten Vertrag bis zur raschen und 
unkomplizierten Unterstützung im Scha-
densfall. Das erste Büro wurde vor über 
30 Jahren feierlich in Schladming eröff net, 
heute zählt die EFM über 75 Standorte in 
ganz Österreich und ist bestens aufgestellt, 
um auch in Zukunft weiter zu wachsen und 
ihren Kunden erstklassige Versicherungs-
dienstleistungen anzubieten. Die EFM Ver-
sicherungsmakler AG bleibt somit ein ver-
lässlicher Partner für Franchiseunternehmer 
und Kunden gleichermaßen.

Allein heuer feiern vier EFM Standorte in der 
Steiermark und Salzburg ihr 25-jähriges Be-
stehen. Weitere 19 Partner sind bereits seit 
über 20 Jahren erfolgreich für ihre Kunden 
da.

Diese positiven Entwicklungen unterstrei-
chen das Vertrauen in das EFM Franchi-
se-Modell und die Stärke der Marke mit Fo-
kus auf Qualität – von der Kundenberatung 
bis zur Systementwicklung ins KI-Zeitalter.

Gemeinsam in die Zukunft
Wir bleiben für Sie am Puls der Zeit: Mit 
modernen digitalen Lösungen, innovativen 
Beratungskonzepten und einer kontinuier-
lichen Weiterentwicklung unseres Ange-
bots sorgen wir dafür, dass Sie auch morgen 
die besten Versicherungsleistungen am 
Markt erhalten.

Wir investieren laufend in Schulungen 
und Weiterbildung, damit unsere Berater 
Ihnen in jeder Lebenslage die passenden 
Lösungen bieten können – von der ersten 
Absicherung bis zur optimalen Anpassung 
im Laufe der Jahre.
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Langjährige Partnerschaften & garantierte Nachfolge über Generationen

EFM INTERN



SCHUTZ VON GEBURT AN
Welche Versicherungen braucht mein Kind wirklich?

EFM – MIT ÜBER 75 STANDORTEN DIE NR. 1 IN ÖSTERREICH

K inder bereichern unser Leben – und 
stellen uns gleichzeitig täglich vor neue 
Herausforderungen. Ob bei der Geburt, 

im Kindergarten, in der Schule oder in der Frei-
zeit: Sicherheit steht für Eltern an oberster Stel-
le. Doch so sehr wir uns bemühen, unsere Klei-
nen zu beschützen – ein Unfall, ein Schaden 
oder ein rechtliches Problem kann trotz aller 
Vorsicht schnell eintreten. Umso wichtiger ist 
ein verlässlicher Versicherungsschutz. Wir ge-
ben Ihnen einen Überblick, welche Versiche-
rungen für Ihr Kind wichtig sind und worauf 
Sie achten sollten.

Krankenversicherung
Mit der Geburt besteht ein Anspruch auf die 
gesetzliche Krankenversicherung über die 
Eltern. Sobald Sie die Geburtsurkunde vom 
Standesamt erhalten haben, können Sie Ihr 
Kind bei Ihrer Krankenkasse anmelden. Gibt 
es unterschiedliche Träger bei Mutter und 
Vater (z. B. ÖGK und SVS), lässt sich oft so-

gar eine doppelte Mitversicherung nutzen – 
das kann zusätzliche Vorteile bringen, etwa 
bei Spezialambulanzen oder bestimmten 
Medikamenten.

Auch in der privaten Krankenversicherung 
gibt es spezielle Regelungen: Innerhalb der 
ersten Lebenswochen kann das Kind ohne 
Gesundheitsprüfung in die bestehende Po-
lizze der Eltern aufgenommen werden – ein 
wertvoller Vorteil bei späteren gesundheit-
lichen Herausforderungen.

Unfälle passieren – nicht nur im 
Kindergarten
Die gesetzliche Unfallversicherung greift 
erst ab dem verpfl ichtenden Kindergarten-
jahr – und dann auch nur bei Unfällen in der 
Einrichtung, auf dem Weg dorthin oder bei 
schulischen Veranstaltungen. In der Freizeit, 
zu Hause oder im Urlaub erbringt die ge-
setzliche Unfallversicherung keine Leistun-

gen über die Behandlungskosten hinaus. 
Dabei passieren laut Statistik rund 75 % 
der Kinderunfälle genau dort. Eine private 
Unfallversicherung ist daher dringend zu 
empfehlen. Diese übernimmt auch die Fol-
gekosten bei Invalidität, Spezialtherapien 
oder langwieriger Rehabilitation und kann 
meist unkompliziert als Ergänzung in die 
bestehende Familienpolizze aufgenommen 
werden. Manche Versicherer bieten auch 
besondere Leistungen wie Rooming-in für 
die Eltern im Krankenhaus oder eine Ver-
dienstausfallsentschädigung für betreuen-
de Angehörige.

Freizeit, Sport & Risiko
Kinder sind aktiv – ob beim Fußballtraining, 
Skifahren oder auf dem Spielplatz. Vereine 
bieten zwar oft eine Grundabsicherung, 
jedoch ist diese nicht immer ausreichend. 
Private Zusatzversicherungen für Freizeitak-
tivitäten können sinnvoll sein, insbesondere 
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bei Extremsportarten oder längeren Ferien-
aufenthalten. Wenn Kinder allein verreisen 
(z. B. Sprachreisen oder Austauschpro-
gramme), ist ein umfassendes Reiseversi-
cherungspaket ratsam.

Haftp� icht
Eine gute Privathaftpfl ichtversicherung 
springt ein, wenn durch ein Missgeschick 
ein Schaden entsteht, etwa wenn beim 
Spielen ein Fenster zerbricht oder ein 
Fahrrad beim Abstellen ein fremdes Auto 
beschädigt. Sie übernimmt berechtigte 
Schadenersatzforderungen und schützt 
gleichzeitig vor ungerechtfertigten Ansprü-
chen. Kinder sind bei den meisten Anbie-
tern bis zum 18. Lebensjahr mitversichert, 
teilweise sogar darüber hinaus – solange sie 
im selben Haushalt leben und kein eigenes 
Einkommen erzielen. Achtung: Schäden, 
die von Kindern unter sieben Jahren ver-
ursacht werden, sind in der privaten Haft-
pfl ichtversicherung in der Regel nicht ge-
deckt, da Kinder dieses Alters rechtlich als 
deliktunfähig gelten.

Rechtsschutz für die ganze Familie
Ein Streit um das Sorgerecht, Fragen zur 
Vormundschaft oder Konfl ikte in Erbsa-
chen – rechtliche Auseinandersetzungen 
innerhalb der Familie sind nicht selten. Eine 
klassische Rechtsschutzversicherung deckt 
solche Themen oft nicht ab. Hier empfi ehlt 
sich ein spezieller Familienrechtsschutz, mit 
dem Sie sich, Ihren Partner und Ihre Kinder 
gezielt absichern können. Auch Streitig-
keiten in Zusammenhang mit Schulen (z. B. 
bei Mobbing oder Schulverweis) können 
abgedeckt werden – je nach Tarif. Beson-
ders hilfreich: Telefonische Rechtsberatung 
wird oft kostenlos angeboten.

Nachwuchs dem Makler melden
Bei Familienzuwachs sollten Sie Ihren EFM 
Versicherungsmakler so früh wie möglich 
informieren. Denn nur so kann dieser den 
Schutz optimal auf Ihre neue Familiensitu-
ation adaptieren – sei es durch Anpassung 
bestehender Verträge oder durch sinnvolle 
Zusatzdeckungen. Auch bei späteren Le-
bensphasen wie dem ersten Schultag, dem 

Ferienlager oder dem Führerschein hilft 
Ihr Makler dabei, keine Versicherungslü-
cke entstehen zu lassen. Besonders bei der 
Aufsichtspfl icht gibt es versicherungstech-
nische Details, die individuell geregelt sein 
sollten.

Kinder stellen das Leben auf den Kopf. 
Mit dem passenden Versicherungsschutz 
geben Sie sich selbst die Sicherheit, im 
Ernstfall nicht allein dazustehen. Ihr EFM 
Versicherungsmakler hilft Ihnen dabei, alle 
Optionen im Blick zu behalten, die Familien-
polizzen sinnvoll zu erweitern und individu-
elle Lücken zu schließen.

Und: Versicherungsverträge sollten regel-
mäßig überprüft und angepasst werden – 
auch hier steht Ihr Makler mit Rat und Tat 
zur Seite, damit sich Ihre Familie auf das 
konzentrieren kann, was wirklich zählt: un-
beschwerte Zeit miteinander.

Ausgabe 2 | Herbst 2025

E -Bikes und E-Scooter erfreuen sich im-
mer größerer Beliebtheit, auch bei Kin-
dern und Jugendlichen. Doch mit der 

Nutzung dieser modernen Fortbewegungs-
mittel gehen auch einige Risiken und Verant-
wortlichkeiten einher. Eltern stehen oft vor der 
Herausforderung, ihre Kinder sicher und gut 
informiert auf die Straße zu schicken.

Unfallschutz: Die gesetzliche Unfallversi-
cherung greift nur eingeschränkt bei Frei-
zeitunfällen. Deshalb ist eine private Un-
fallversicherung wichtig, die auch Fahrten 
mit E-Bikes und E-Scootern explizit umfasst 
– inklusive typischer Verletzungsrisiken wie 
Knochenbrüche, Zahnverlust oder Kopfver-
letzungen.

Haftp� ichtversicherung: Schäden, die 
Kinder oder Jugendliche beim Fahren ver-
ursachen – etwa an geparkten Autos oder 
anderen Personen – sind nicht immer auto-
matisch gedeckt. Hier ist eine private Haft-
pfl ichtversicherung entscheidend.

Diebstahl & Vandalismus:
Hochwertige E-Bikes und 
E-Scooter sind ein beliebtes 
Ziel für Diebstähle. Eine Fahr-
radkaskoversicherung oder 
Erweiterung der Haushalts-
versicherung schützt vor fi -
nanziellen Verlusten, häufi g 
auch bei Vandalismus. Wich-
tig ist, auf Bedingungen wie 
Abstellort und Schlossart zu 
achten.

Helmp� icht & Sicherheit: Kinder bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr müssen beim 
Fahren mit E-Scootern und Fahrrädern 
gesetzlich einen Helm tragen. Ohne Rad-
fahrausweis dürfen sie im öff entlichen Ver-
kehr nicht alleine mit dem Fahrrad oder 
E-Scooter unterwegs sein und müssen 
von einer mindestens 16-jährigen Person 
begleitet werden. Auch wenn keine gene-
relle Helmpfl icht für ältere Kinder besteht, 
empfehlen Versicherungen das Tragen 

ausdrücklich – oft sogar als Voraussetzung 
für volle Leistungen im Schadensfall. Mehr 
dazu erfahren Sie auf Seite 7.

Tipp: Vor dem ersten Ausfl ug mit dem 
E-Scooter oder E-Bike lohnt sich ein Sicher-
heits-Check: funktionierende Bremsen, gut 
sichtbare Beleuchtung, passende Versiche-
rung – und ein Helm, der sitzt!

Was Eltern wissen sollten

E-BIKES & E-SCOOTER
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UNTERNEHMENSSCHUTZ
Von Cyberangriff  bis Sturmschaden – Versicherungsschutz für Unternehmer

W er ein Unternehmen führt, verfolgt 
seine Ziele mit Strategie, Eifer und 
Weitblick. Doch unerwartete Er-

eignisse können kritisch werden. Daher ist 
ein durchdachter und individueller Versiche-
rungsschutz für Unternehmer unerlässlich.

Sach- und Haftp� ichtschutz
Unternehmen sind tagtäglich vielfältigen 
Gefahren ausgesetzt: Feuer, Sturm, Einbruch, 
Wasserschäden oder Vandalismus können 
Sachwerte wie Gebäude, Einrichtung und 
Waren bedrohen. Eine Betriebsversicherung 
schützt diese Vermögenswerte verlässlich. 
Ergänzt wird sie sinnvoll durch eine Betriebs-
haftpfl icht, die bei Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden durch betriebliche Tätig-
keiten einspringt – unverzichtbar, wenn man 
mit Kunden oder Dritten arbeitet.

Betriebsunterbrechung
Kommt es zu einem Schaden, der die Wei-
terführung des Betriebs verhindert – etwa 
durch Brand oder Sturm – hilft die Betrieb-
sunterbrechungsversicherung. Sie über-
nimmt laufende Fixkosten wie Löhne/Ge-
hälter, Mieten oder Leasingraten und sorgt 
dafür, dass die Liquidität nicht gefährdet ist. 
Gerade für KMU ohne große Rücklagen ist 
das ein essenzieller Baustein.

Für Einzelunternehmer oder KMU kann ein 
krankheits- oder unfallbedingter Ausfall 
existenzbedrohend sein. Auch hier können 
spezielle Lösungen wie eine Betriebsunter-
brechungsversicherung mit erweitertem 

Personenschutz (für Schlüsselpersonen) 
oder eine Krankentagegeldversicherung 
entscheidend sein.

Absicherung der Unternehmer-
persönlichkeit
Die eigene Gesundheit ist das wertvollste 
Kapital – insbesondere für Unternehmer, 
deren persönliche Leistungsfähigkeit eng 
mit dem Erfolg ihres Unternehmens ver-
knüpft ist. Die betriebliche Altersvorsorge 
bietet hier steuerlich begünstigte Möglich-
keiten der Vorsorge – etwa durch Zukunfts-
sicherungsbeiträge oder Pensionszusagen, 
auch als Benefi t für Mitarbeitende.

Schutz in der digitalen Welt
Während große Industriebetriebe eigene 
IT-Abteilungen haben, müssen sich Einzelun-
ternehmer selbst mit IT-Themen auseinan-
dersetzen. Dafür fehlt oft die Zeit und das 
Fachwissen. Dennoch arbeiten EPU und KMU 
häufi g mit sensiblen Kundendaten, die auch 
für Hacker von Interesse sein können.

Bei Cybercrime, Hackerangriff en oder Da-
tenschutzverletzungen bieten Cyberver-
sicherungen umfassende Hilfe: von IT-Fo-
rensik über Krisenmanagement bis zur 
Wiederherstellung digitaler Infrastruktur. 
Auch Reputationsschäden oder Betriebsun-
terbrechungen durch Systemausfälle kön-
nen abgedeckt sein. Darüber hinaus umfasst 
der Versicherungsschutz häufi g auch die 
Haftung gegenüber Dritten – etwa Kunden, 

deren personenbezogene Daten durch ei-
nen Cyberangriff  kompromittiert wurden. 
Die Cyberversicherung kann in solchen Fäl-
len für Schadenersatzforderungen, Rechts-
kosten und behördliche Strafen aufkommen.

Individuelle Risikoanalyse
Jede Versicherungsgesellschaft hat eigene 
Stärken und Schwächen – je nach Anbieter 
kann ein Schaden gar nicht, teils oder voll-
ständig übernommen werden. Gemeinsam 
mit Ihrem EFM Versicherungsmakler lässt 
sich ein Versicherungskonzept entwickeln, 
das genau zu Ihrem Betrieb passt.

Versicherungen regelmäßig 
überprüfen
Versicherungsprodukte entwickeln sich 
stetig weiter. Wer bestehende Verträge 
nicht regelmäßig überprüft, läuft Gefahr, 
auf veralteten Bedingungen zu bauen und 
wichtige Deckungen zu verpassen. Weiters 
ist bei KMU, die Schritt für Schritt wachsen, 
ein fl exibler Versicherungsschutz unver-
zichtbar, um den veränderten Bedürfnissen 
gerecht zu werden.

Darum legen wir in unseren Beratungsge-
sprächen großen Wert darauf, Ihre aktuelle 
betriebliche Situation sowie individuelle 
Strategie- und Entwicklungspläne genau zu 
verstehen. So können wir aus den Angebo-
ten der Versicherer den optimalen Schutz 
für Sie auswählen – heute und morgen, ab-
gestimmt auf Ihre Unternehmensziele.



A uch wenn keine generelle Helmp� icht 
für erwachsene Radfahrer besteht, 
kann der Verzicht auf den Helm teure 

Folgen haben – vor allem für E-Bike-Fahrer. 
Ein aktuelles Urteil des Obersten Gerichtshofs 
zeigt deutlich: Wer ohne Helm in einen Un-
fall verwickelt wird, riskiert eine Kürzung des 
Schmerzengeldes.

Mit Ausnahme von Kindern unter 12 Jah-
ren besteht in Österreich keine gesetz-
liche Pfl icht, beim Fahrradfahren einen 
Sturzhelm zu tragen. Unabhängig davon 
ist es aber nicht nur im Sinne der eigenen 
Gesundheit und Sicherheit sinnvoll, einen 
Sturzhelm beim Fahrradfahren zu tragen, 
da insbesondere schwere Kopfverletzungen 
verhindert werden können, sondern gilt es 
auch zu beachten, dass es selbst bei einem 
nichtverschuldeten Unfall zur Kürzung der 
Schmerzengeldansprüche kommen kann.

Der Oberste Gerichtshof wertet in seinem 
Urteil vom 25. März 2025 auch ohne ge-
setzliche Helmpfl icht bei Erwachsenen das 
Nichttragen eines Helms bei der Nutzung 
eines E-Bikes als Sorglosigkeit in eigenen 
Angelegenheiten und kürzt das Schmer-
zengeld im Sinne eines sogenannten „Helm-
mitverschuldens“.

Im Streitfall war ein E-Bike-Fahrer mit etwa 
20-25 km/h unterwegs, als er auf einem 
Geh- und Radweg mit einem PKW kolli-
dierte. Den Unfall verschuldete der Auto-
fahrer. Der Radfahrer erlitt dabei schwere 
Kopfverletzungen. Nach medizinischer Ein-
schätzung hätte ein Helm die Schmerzen 
um rund 20 % gemildert. Das Erstgericht 
zog aufgrund des Helmverzichts 20 % Mit-
verschulden ab und kürzte das Schmerzen-
geld entsprechend. Das Berufungsgericht 
wies diese Kürzung zurück, der Oberste 
Gerichtshof schloss sich jedoch der Ein-
schätzung des Erstgerichts an und nahm 
schlussendlich ebenfalls eine Kürzung des 
Schmerzengeldes vor.  

Für E-Bike-Fahrer ist damit klar: Wer kei-
nen Helm trägt, muss bei einem Unfall mit 
einer Schmerzengeldkürzung rechnen. 
Doch was bedeutet diese Entscheidung 
für Fahrradfahrer ohne E-Motor? Für diese 
hat der Oberste Gerichtshof – zumindest 
bisher – eine Helmpfl icht grundsätzlich 
verneint. Eine Ausnahme besteht allerdings 

wiederum bei Rennrad-
fahrern. Bei diesen stellt 
das Nichttragen eines 
Sturzhelms ebenfalls 
eine Sorglosigkeit dar, 
welche zur Kürzung der 
Schmerzengeldansprü-
che führen kann.  

Zu beachten ist jeden-
falls, dass sich das Helm-
mitverschulden nach 
der oberstgerichtlichen 
Rechtsprechung nur auf 
Schmerzengeldansprü-
che auswirkt und es 
auch nur dann zu einer 
Anspruchskürzung kom-
men kann, wenn es sich 
um Schmerzengeld für 
Verletzungen handelt, 
die durch das Tragen des 
Helms vermieden wor-
den wären.

Der Oberste Gerichtshof 
begründet dies damit, 
dass für die Frage eines 
Mitverschuldens wegen Nichttragens eines 
Fahrradhelms entscheidend ist, ob sich in 
den beteiligten Verkehrskreisen (bereits) 
ein allgemeines Bewusstsein über die An-
wendung solcher Schutzmaßnahmen ge-
bildet hat. Da nach den gerichtlichen Fest-
stellungen 62 % der Erwachsenen beim 
E-Bike-Fahren einen Helm tragen, liegt 
dieses Bewusstsein zum Helmtragen im Ver-
kehrskreis der E-Bike-Fahrer wohl vor. Auch 
komme aufgrund der Bauart von E-Bikes im 
Vergleich zum konventionellen Radfahren 
ein besonderes Gefahrenmoment hinzu, 
weshalb (zumindest derzeit) noch bei der 

Helmpfl icht zwischen E-Bike-Fahrern und 
Fahrradfahrern ohne E-Motor zu unterschei-
den ist.

Zusammengefasst kann daher gesagt wer-
den, dass beim E-Bike-Fahren jedenfalls 
ein Helm getragen werden sollte.  Ihre EFM 
Klientenanwälte stehen Ihnen auch bei Ver-
kehrsunfällen gerne rechtlich zur Seite und 
helfen Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer An-
sprüche.
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D er Verlust eines geliebten Menschen 
ist immer ein tiefer Einschnitt – emo-
tional wie auch � nanziell. Neben der 

Trauer stellen die oft hohen Begräbniskosten 
viele Familien vor große Herausforderungen. 
Was viele nicht wissen: Eine Bestattungsvor-
sorge kann hier gezielt helfen, denn sie sichert 
die Finanzierung der Beisetzung ab und entlas-
tet die Angehörigen in einer ohnehin belas-
tenden Zeit.

Die Versicherung zur Absicherung der Be-
gräbniskosten lässt sich fl exibel gestalten 
– entweder durch laufende Prämienzah-
lungen oder einen Einmalerlag. Je nach An-
bieter ist der Abschluss sogar bis ins hohe 
Alter möglich, teilweise bis zum 80. Lebens-
jahr und oft ohne Gesundheitsprüfung. Be-
sonders vorteilhaft ist ein früher Einstieg: 
Wer früh vorsorgt, profi tiert von deutlich 
niedrigeren Prämien.

Die Leistungen orientieren sich individuell 
an den Wünschen der versicherten Person. 
Ob klassische Erd- oder Feuerbestattung, 
Naturbeisetzung oder musikalische Gestal-
tung der Zeremonie – alles kann vorab fest-
gelegt und später respektvoll umgesetzt 
werden. Zusatzleistungen wie weltweite 
Überführung oder laufende Grabpfl ege 
bieten zusätzliche Sicherheit und sorgen für 
eine würdige Ruhestätte.

Die Versicherungssumme wird zweckge-
bunden für die Bestattung verwendet und 
kann direkt mit dem Bestattungsinstitut ver-
rechnet werden. Sollte ein Restbetrag übrig 
bleiben, wird dieser an die Bezugsberech-
tigten ausgezahlt.

Trotz der Sensibilität des Themas lohnt es 
sich, frühzeitig darüber zu sprechen. Off ene 
Gespräche mit der Familie und Ihrem EFM 

Versicherungsmakler schaff en Klarheit und 
verhindern Unsicherheiten im Ernstfall. Wer 
vorsorgt, entscheidet selbst – und schenkt 
den Hinterbliebenen wertvolle Sicherheit 
und Raum für Trauer, ohne sich um fi nanzi-
elle oder organisatorische Fragen sorgen zu 
müssen.

EXPERTENTIPP
Bestattungsvorsorge – heute schon ans 
Morgen denken

wünscht Ihnen Ihr EFM Team!

KREUZ WORT RÄTSEL Zu gewinnen!

EFM Sporttasche

 TIPP!

Alle Lösungen fi nden 

Sie in diesem Heft.

Besitz und Geld einer Person

Übernahme eines Amtes von einem Vorgänger

Bestattungszeremonie

Darauf achten, dass nichts passiert

Erreichen eines gesetzten Ziels

Neues Leben entsteht

Zahlung eines bestimmten Betrages

Kopfschutz beim Rad- oder Scooterfahren

Teilnahme am Gewinnspiel: Folgen Sie uns auf Instagram und/oder Facebook und schicken Sie uns 
dort bis 01. Dezember 2025 eine private Nachricht mit dem Lösungswort.
Ihre Teilnahme an dem Gewinnspiel kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Teilen Sie uns dies über 
gewinnspiel@efm.at mit. Ihre Daten werden ausschließlich zur  Verständigung im Falle eines Gewinns verwendet. Mit der Teilnahme 
erklären Sie sich mit der Datenschutzrichtlinie der EFM Versicherungsmakler AG einverstanden. Instagram Facebook
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